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2 Vorwort 

 
Diese Fachinformation zur Sanierung von kontaminierten Trinkwasserin-
stallationen wurde von einem Expertenkreis aus Wissenschaft, Handwerk 
und von Herstellern für Planer und Fachbetriebe erstellt, die mit einer Beur-
teilung oder Sanierung einer Trinkwasserinstallation beauftragt sind. 
 
Die Anforderung in den technischen Regelwerken richten sich in erster Li-
nie an die Errichtung von Neuinstallationen, enthalten nur wenige Hinweise 
für die Sanierung bestehender Anlagen. 
 
Gerade diese Hinweise werden aber von Anwendern häufig nachgefragt 
und benötigt. 
 
In dieser Fachinformation wird die Vorgehensweise bei der Ermittlung der 
Problembereiche beschrieben und Lösungsmöglichkeiten zur Behebung 
der Missstände aufgezeigt. 
 
Bei komplexen Trinkwasserinstallationen oder bereits festgestellten Kon-
taminationen ist eine Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt notwendig, 
damit erforderliche Maßnahmen sowie deren zeitliche  
Prioritäten zur Behandlung der Mängel festgelegt werden können. 
 
Entlang des Fließweges des Trinkwassers werden schematisch die we-
sentlichsten Anlagenbereiche in einer Trinkwasserinstallation  
dargestellt und zwar: 
 
 Hausanschluss- und Wasserzählerbereich 
 Sanitärzentrale 
 Wasserbehandlungsanlagen 
 Druckerhöhungsanlagen 
 Verteilungs-, Steig- und Stockwerksleitungsbereiche 
 Feuerlösch- und Brandschutzanlagen 
 Entnahmestellen 
 
Die Problembereiche werden herausgestellt, die möglichen Fehler  
beschrieben und hierzu Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. 
 
Für die Bestandsaufnahme und zur Ermittlung der Missstände sind Check-
listen erstellt worden. 
 
Formularmuster für Abnahmen, Übergaben und Dokumentationen  
gehören ebenfalls zu dieser Fachinformation.  
 
Die Anwendung dieser Fachinformation soll dazu beitragen, dass Trink-
wasserinstallationen in bestehenden Gebäuden hinsichtlich der techni-
schen und hygienerelevanten Anforderung beurteilt und soweit notwendig, 
gezielt instand gesetzt werden können. 
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3 Geltungsbereich 
 
Diese Fachinformation gibt Hinweise zur Ermittlung von hygienischen Prob-
lembereichen in einer bestehenden Trinkwasserinstallation, die aufgrund 
von nicht regelkonformer Ausführung, nicht bestimmungsgemäßem Be-
trieb, fehlender Inspektion und Wartung oder Vernachlässigung von erfor-
derlichen Instandsetzungsmaßnahmen entstanden sein können. 
 
Vorgehensweisen und Pflichten der Betreiber bei festgestellten Kontamina-
tionen aufgrund von Wasserprobenuntersuchungen werden aufgezeigt. 
 
Lösungsmöglichkeiten in Form von technischen und betriebstechnischen 
Maßnahmen sind dargestellt. 
 
 

4 Allgemeine Anforderung an die Beschaffenheit des Wassers 
für den menschlichen Gebrauch 
 
Gemäß der Trinkwasserverordnung 2011 (§ 4) muss Trinkwasser so be-
schaffen sein, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung 
der menschlichen Gesundheit insbesondere durch Krankheitserreger nicht 
zu besorgen ist. Außerdem muss es genusstauglich und rein sein. Diese 
Anforderung gilt als erfüllt, wenn bei der Wasseraufbereitung und der Was-
serverteilung mindestens die allgemein anerkannten Regeln der Technik 
eingehalten werden und das Trinkwasser den Anforderungen der §§ 5 bis 7 
entspricht. 
 
Die Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Was-
ser (AVBWasserV) legt im § 12 fest, dass grundsätzlich der Gebäudeeigentü-
mer für die Hausinstallation die Verantwortung trägt. Darüber hinaus wird auch 
festgeschrieben, wer aufgrund der ihm unterstellten Fachkenntnisse allein 
berechtigt ist, Arbeiten an der Trinkwasserinstallation vorzunehmen. Daneben 
wird — auch als Pflichtenmaßstab — festgehalten, dass nur Materialien 
und Geräte eingebaut werden dürfen, die entsprechend den anerkannten 
Regeln der Technik beschaffen sind.  
 
Als anerkannte Regeln sind die DIN-Normen, die EN-Normen, die VDI-
Richtlinien sowie die Arbeitsblätter des DVGW (Anhang) anzuwenden. Dabei 
muss berücksichtigt werden, dass diese anerkannten Regeln der Technik im 
Hinblick auf Planung und Ausführung von Trinkwasseranlagen einen unbe-
dingt einzuhaltenden Mindeststandard darstellen.  
 
 

5 Gefährdungspotenziale 
 
In der Trinkwasserinstallation kann es zu mikrobiologischen (Legionellen, 
Pseudomonaden) und chemischen Kontaminationen (z. B. Schwermetalle) 
sowie physikalischen Beeinträchtigungen des Trinkwassers kommen. 
 

Die TrinkwV 2011 
verlangt mindes-
tens die Einhal-
tung der allgemein 
anerkannten Re-
geln der Technik 
(a.a.R.d.T.) 

 

Verantwortlichkeit 
nach  
AVB WasserV 

 

Mindeststandard: 
Anerkannte Regeln 
der Technik 
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Bild 1 Koloniebildende Einheiten (KBE) auf einer Agarplatte 
 
 
Für den Betreiber einer Trinkwasserinstallation ergeben sich daraus Kon-
sequenzen im Hinblick auf die Pflichten nach der TrinkwV 2011 hinsichtlich 
der Verkehrssicherungspflicht und der Verantwortung im Falle des Auftre-
tens von wasserassoziierten Infektionen. 
 
 

6 Beprobung der Trinkwasserinstallation 
 

6.1 Auslösung einer Probenahme 
 
Der Anlass für eine Probenahme kann unterschiedlich sein. Sofern die 
chemischen, mikrobiologischen Anforderungen nicht erfüllt und die Indika-
torparameter lt. TrinkwV 2011 überschritten sind, kann das Gesundheits-
amt eine Probenahme und Untersuchung anordnen. In öffentlichen und 
gewerblichen Gebäuden ist das Trinkwasser mindestens einmal pro Jahr 
zur Überprüfung der Grenzwerte zu untersuchen. Treten Krankheitsfälle 
auf, die in Verbindung mit Trinkwasser als Infektionsquelle gebracht wer-
den können, ist dies ebenfalls ein Anlass für eine Probenahme. Selbstver-
ständlich sollte eine Probenahme auch unmittelbar nach einer Sanierung 
der Trinkwasserinstallation zur Einhaltung der Grenzwerte erfolgen. 
 

6.2 Durchführung der Probenahme 
 
Die Probenahme und die Probenvorbereitung haben einen wesentlichen 
Einfluss auf das Analysenergebnis. Die Entnahme von Wasserproben ist 
daher von Personen durchzuführen, die nach TrinkwV 2011 einen Sach-
kundelehrgang „Entnahme von Wasserproben zur Trinkwasseruntersu-
chung“ absolviert haben. Diese Kurse werden z. B. von den DVGW-
Bildungswerken, aber auch von anderen Institutionen bzw. Laboratorien 
angeboten. Die Durchführung der Analysen von Proben darf lt. TrinkwV 
2011 (§ 15, Abs. 4) nur in akkreditierten Laboratorien erfolgen. Die meisten 
Gesundheitsämter bzw. Landesgesundheitsämter können eine Liste der 
akkreditierten Laboratorien herausgeben. 
 

In öffentlichen und 
gewerblichen Ge-
bäuden ist das 
Trinkwasser min-
destens einmal im 
Jahr zu überprü-

Analyse von Was-
serproben nur in 
akkreditierten La-
boratorien 
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